
 

ABC der steuerbegünstigten Auslandstätigkeiten (*) 
 
 

Art der Tätigkeit begünstigt?

Automation von Anlagen (nachträglicher Einbau elektronischer Steuer-
ungen von Maschinen und Produktionsabläufen) JA 

Bauausführung (alle Maßnahmen, die mit der Errichtung oder Erweiter-
ung von Bauwerken - Hoch oder Tiefbauten - in Zusammenhang stehen) JA 

Bauleitung (Planung, Konstruktion, Engineering), auch wenn die eigent-
liche Bauausführung durch ein ausländisches Unternehmen erfolgt JA 

Baustellenpersonal, das im Zusammenhang mit der Errichtung einer 
Anlage durch ein österreichisches Unternehmen nicht direkt an der Anlage 
arbeitet (zB Bürokräfte, Krankenpersonal, Koch) 

JA 

Bedienung der Anlage (nach Ende des Probebetriebes) NEIN 

Beratungstätigkeiten (nicht Bauleitung) JA 

Aufsuchen und Gewinnung von Bodenschätzen JA 

EDV-Hard- und Softwareanlagen (Installation von derartigen Anlagen) JA 

EDV-Software-Produkte (Gesamtsystemlösungen), die auf Grund ihrer 
Komplexität einer Installation im Ausland bedürfen JA 

Einrichtung von Räumlichkeiten mit beweglichem Mobiliar (zB Büro-
möbel, Aufstellen von Regalen, sonst. Einrichtungsgegenstände) NEIN 

Fertigungsüberwachung iZm Anlagenerrichtung im Ausland durch ein 
österreichisches Unternehmen (auch wenn diese nicht im Land des 
Kunden erfolgt) 

JA 

Montage (sowohl die Aufstellung ortsfester Anlagen als auch die Auf-
stellung von nicht-ortsfesten Maschinen und Arbeitsgeräten, die wegen 
ihres Umfanges an Ort und Stelle montiert werden müssen; gleichgültig ist, 
ob Anlagen als unbeweglich oder beweglich anzusehen sind) 

JA 

Montageüberwachung / Inbetriebnahme (inkl. zeitlich begrenztem 
Probebetrieb) JA 

Personalgestellung JA/NEIN(**) 

Planungsarbeiten (ausschließlich) JA 

Produktionsbegleitung NEIN 

Schulung an der Anlage (Anlernen von Bedienungskräften) JA 



 

Art der Tätigkeit begünstigt?

Softwareschulung für selbst entwickelte Software (ohne Installation) JA 

Softwareschulung für nicht selbst entwickelte Software (ohne Installation) NEIN 

Transport von Anlagen oder Anlagenbestandteile im Ausland JA 

Wartung (laufende Reparaturen und Servicearbeiten) NEIN 

Wartung und Instandsetzung mit Neuerrichtung von Anlagenteilen JA 

Vertragsverhandlungen, Angebotserstellung (egal ob diese zu einem 
Auftrag führen oder nicht) NEIN 

Vorbereitungen auf der Baustelle nach Einteilung eines begünstigten 
Auftrages (zB Vermessungsarbeiten, Projektierung, Bauplanung) JA 

(*) entnommen und geringfügig adaptiert aus: ARD Praxishandbuch: Internationaler Personaleinsatz in Frage und Antwort; 

Bendlinger/Walch, Verlag LexisNexis ARD Orac 

(**) JA: bei Überlassung an einen inländischen Arbeitgeber 

NEIN: bei Überlassung an einen ausländischen Arbeitgeber 

 
 


